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gÖnfh;. fd)tt>ei,v $üttb»ü.>3eitunfl („9JJeifterbtatt")

©au eines itlnDetQeimS fiel Unterrooffa. ®le ft
gallifche ©efeüfchaft pr SeEämpfung bet SuberEuIofe
beabfidjjtigt, im „SSfpIi" bei Unterroafjer im Dbertoggen
bürg ein Klnberljetm p bauen unb hat £errn ArchiteEt
Sruniger in 2Bil mit ber ©rftellung oon planen unb
KoftenooranfcE)lag beauftragt. ®et SaufonbS ber ©«feit'
fchaft hat eine £öt)e non 215,000 granEen erreicht.

^ürcfyeHfd? Tanten. <5ctt>erbet>ct?ei!t.
Unter bem Sorßh non iRationalrat ®r. 0 bin g a

nahm ber Sorftanb in feiner Sißung nom 21. Quit
Kenntnis oon etnem ©efucij beS Sureau an ben San trat
ber jürdjerifdjen Kantonalban!, eS möchten ben ©eroerbe
trelbenben beiberSelehnungihrerSiegenfchaften
bte gleichen Sergünftigungen rote ben Sanbroirten ein
geräumt roerben. ®er Sanfrat hat baS ©efutf) abgelehnt
unter ÇlnroetS auf bte gefehlidje Sefiimmung, welche bte

Selehnung anberer DbjeEte als lanbroirtfdjaftitcfier ©runb
ftüdte bis auf % beS SJerteS auSfdjUeßt. ®er Sorfthenbe
ftellte in AuSficht, baß man gegebenenortS auf eine Sin-

betung ber Serhältniffe bei ber Kantonalban! bringen
roetbe.

Um baS fdjroelnetifdje Kunftgeroerbe p fdjütjen, hat
etn Komitee oon Qntereffenten bte Seranftaltung etner

Eunftgeroerblichen 2Beil)nadfjtSau8fteUung tn
ßürich befcf)toffen unb p biefem 3roede bte ©cbäube für
bte fd|roeijetif(^e KunftauSfieüung gemietet. Sur in ber
Schroetj nlebergelaffene girmen roerben berflcîftcEjtigt unb
bie AuSfteüungSgegenftänbe müffen fchroeljerifchen Ur-
fptungS fein. 3m Komitee ift ber Kantonaloerein butdj
bte Herren ®r. Dblnga unb SRoç Klinîe oertreten. ®er
Sorftanb befchloß, unfere ©eroeroetretbenben pr Setei
Itgung aufpmuntern. $err Sifer, @eroerbefe!retär, macf)te
bte erfreuliche «Mitteilung, baß oon geroerbefreimblicher
Seite etn größerer Setrag pr AuSbilbung tüchtiger
einheimifdjet Arbeitsfräfte pr Serfügung gefüllt
roorben fei unb pr Ausarbeitung etneS Statuts für bte

Ausrichtung oon Unterftüfcungen eine Kommiffion fiel) gc=
bilbet habe.

®ann famen pr Spradje bie ©efcßeSoorlagen com
26. Auguft. fperr Ongenieur Keller empfahl bie Sorlage
betreffenb Ausrichtung oon SteuerungSjulagen
an bte ftaatltchen Seamten unb AngefteHten pr Annahme,
ba btefe Mutagen buret) bte allgemeine Setteuerung ber
SebenShaltung begrünbet Unb EetneSroegS p hoch angefaßt
feten. ®er Sorftanb fiimmte einmütig ju, roobei noch
geltenb gemacht rourbe, baß eS im grotereffe beS ©eroetbe
ftanbeS liege, roenn bte Kauftraft ber Konfumenten mög-
Itchft erhalten bleibe.

®te gleite pftimmenbe Stellung nahm ber Sorftanb
pm Sagt« unb IReblauSgefeß etn, ebenfo pm @efet3
betreffenb ben Sabenfchluß an Sierttagen, bei
roeldjem ber Referent §ett ©ut, ©eïretâr beS ©eroerbe
oetbanbeS Zürich, nachbrücEltch betonte, baß ein früherer
Sabenfchluß nicht nur für bte Angefteliten, fonbern auch
für bie Sabeninhaber als große SBohltat p betrachten jet
unb ftch rafch einleben roetbe; er bilbe pgletdj etn oorjüg
lidjeS SRittel pr Stîâmpfung ber SchmußEonturrenj. ®<j§
©efeß nehme foroohl auf bte länblichen als ftäbtifdjen
Serhältniffe SRüctficht. An gewöhnlichen Sagen müffen
bte Säben um '/« 9 Uhr, on Samftagen, Sorabenben oon
gefaßltdjen Ruhetagen unb an allen SBerEtagen im ÜRonat
®ejember bagegen etft um 9 Uhr gefchloffen fetn, roobei
ben ©emetnben noch ®tne fpätere geftfetjung fretgefaellt fet.

Selm ©efeß über baS AuSoerfaufSroejen hob
ber Referent §err ©ut heroor, baß bie Serorbnung be>

treffenb ben unlauteren SBettberoerb Infolge ©ntfaheibeS
beS sürcherifchcn KaffalionSgetidjteS fid) nic^t als auS=

retchenb erroiefen höbe» um bem Sdjrotnbel im AuS«

oertaufSroefen abpfeifen; bte Serorbnung bejlef)t ß<h

nur auf biejenigen SetEäufe, welche als roirEliche AuS'
oertäufe bejetch'net ftnb. ®ie neue Sorlage umfahr*'®'

beutltd), roaS unter AuSoetEauf p oerftehen ift ; fie oer»

banEt ihre ©ntftehung einer Anregung ber jürcherifah*"
KleinhanbelS* unb ©eroerbeEammer unb entfpricht etnem

bringenben SebürfniS; fte Hegt entfahieben im gntereffe
eines reellen $anbelS= unb ©efdhäftSoerEehrS unb bamu

ntdfjt picht tn bentjenigen beS Konfumenten, bet nor

ü&eroorteilung gefahütjt fetn möchte. Auf Antrag beS

^Referenten rourbe etnftimmig befahloffen, ben SeEtionen

Annahme auch btefer Sorlage beftens p empfehlen.
®te SeEtionen roerben oor ber ®etegtertenoerfammlung

noch ©elegenhett beEommen, ftch batüber auSpfpreche"'
ob fie etnen beftimmten jährlichen Settrag pro iÙîitgtieb

an baS p fd^affenbe ftänbige SeEretariat p lelfte"
geroiHt ftnb. ®te oorauSfichtlidjen jährlichen Auslagen
bürften einen Setrag oon gr. 14,000 exreichen, wenn

ganje Arbeit geletftet werben foil.

Uerbaitd$we$tti.
Schmetjer. ®nchbccfetmetftetoetbnnD. ®te ©eneral-

oerfammlung oont 29.3uli in Aarau genehmigte üTOh^'
bexicht unb ^Rechnung joroie etnen Antrag auf Statuten'
reoifton unb Sorarbeiten für etnen fdjroetjerifchen $xetS'
tarif, tïtadh Anhörung etneS SReferateS über SRißfjänbe
im SubmiffionSroefen. rourbe befdjloffen, eS fei bei ben

atlgemetn geroetblichen Dcganifationen unb Sehörben bfl'

rauf p bringen, baß ben ©runbfäfcen ber SRufter»®«®'
miffionSoexorbnung beS fchroetjerifdhen ©eroerbeoerbanbe»

©tngang oerfc^afft wirb. §ür bte befonbern Serhältntfr
im SDacijbecEergeroerbe roirb ein abgeftufter SRlnimalpxet®

aufgeftetlt. ferner foU bte grage ber ©rxi^tung eine*

jentralen ober regionalen Sere^nungSfteHe geprüft werben-

Jfu$$telluitg$w
®te ©enfer Qnïuftrte tn Zürich. ®ie gegentoS^

tigen AuSfuhr-SchroierigEetten hoben etne große AnphJ
fchroeijetifcher ©jçportfabriEanten bap geführt, bem 3"'
lanbmarEt größere AufmerEfamEett p fchenEen. So hob*"
namentlich etnige ©enfer häufet Serbtnbungen mit ber

beutfehen Sdjroelj angefnüpft, bte, role p erroarten mo^

oon beftem ©rfolge geEcönt waren.
Um btefe Seftrcbungen p unterftüßen, hot baS ©em*

Office de l'industrie befchloffen, tn 3ûrt4 etne ÄoQeftr^'
auSftetlung ber ©enfer ^nbuftrte p organifteren, ®'

com 15. September bis 4. ÜRooember abgehalten werbe

foU. 3Ran hofft tn ©enfer Kretjen, burdh blefe ^ftellung nicht nur bte oftfdjroetierifchen Konfumentenfretr
jonbern auch bie gerabe roährenb beS Krieges f«<h .L
ßürich befonberS phlretch aufhaltenben gremben fö*®.,
^JrobuEte ber ©enfer Qnbuftrte p tntereffteren, bie W»?

renb beS KrtegeS etne ganjj erftauntiche ©ntroieflung 0

noinmen hot.

9Dtarft&eric&te*
®er JafelgloSmorft («mitgeteilt). Zufolge ung*J^

genber gutetlung oon Kohle fettenS ber ^Regierung '""L
etn großer Seil ber beutfehen unb ber böljmifchen ff*"' i.
glaSfabtiEen, bte je^t für ben ©jport nach ber @*9®

houptfädhltd) tn Setracht Eommen, gefchloffen met°

®te Kütten, welche in bte Sage oerfeht würben W*1

parbeiten, müffen bie ftiütegenben Setrtebe für ben ^ »

fall entfdhäbigen. ®tefe Maßnahme in Setbinbunfl

Jllnstr. schweiz. Handw.-Zeitung („Meisterblatt")

Bau eiueS KiuderheimS bei Unterwasser. Die st

gallische Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose
beabsichtigt, im „Älplt" bei Unterwasser im Obertoggen
bürg ein Kinderheim zu bauen und hat Herrn Architekt
Truniger in Wil mit der Erstellung von Plänen und
Kostenvoranschlag beauftragt. Der Baufonds der Gesell'
schaft hat eine Höhe von 215,000 Franken erreicht.

Jürcherisch kanton. Gewerbeverein.
Unter dem Vorsitz von Nationalrat Dr. Odin g a

nahm der Vorstand in seiner Sitzung vom 21. Juli
Kenntnis von einem Gesuch des Bureau an den Bankrat
der zürcherischen Kantonalbank, es möchten den Gewerbe
treibenden beiderBelehnung ihrer Liegenschaften
die gleichen Vergünstigungen wie den Landwirten ein
geräumt werden. Der Bankrat hat das Gesuch abgelehnt
unter Hinweis auf die gesetzliche Bestimmung, welche die

Belehnung anderer Objekte als landwirtschaftlicher Grund
stücke bis auf ^ des Wertes ausschließt. Der Vorsitzende
stellte in Aussicht, daß man gegebenenorts auf eine An
derung der Verhältnisse bei der Kantonalbank dringen
werde.

Um das schweizerische Kunstgewerbe zu schützen, hat
ein Komitee von Interessenten die Veranstaltung einer
kunstgewerblichen Weihnachtsausstellung in
Zürich beschlossen und zu diesem Zwecke die Gebäude für
die schweizerische Kunstausstellung gemietet. Nur in der
Schweiz niedergelassene Firmen werden berücksichtigt und
die Ausstellungsgegenstände müssen schweizerischen Ur-
sprungs sein. Im Komitee ist der Kantonalverein durch
die Herren Dr. Odinga und Mox Klinke vertreten. Der
Vorstand beschloß, unsere Geweroetreibenden zur Betei
ligung aufzumuntern. Herr Bifer, Gewerbesekretär, machte
die erfreuliche Mitteilung, daß von gewerbefreundltcher
Seite ein größerer Betrag zur Ausbildung tüchtiger
einheimischer Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt
worden sei und zur Ausarbeitung eines Statuts für die

Ausrichtung von Unterstützungen eine Kommission sich ge-
bildet habe.

Dann kamen zur Sprache die Gesetzesvorlagen vom
26. August. Herr Ingenieur Keller empfahl die Vorlage
betreffend Ausrichtung von Teuerungszulagen
an die staatlichen Beamten und Angestellten zur Annahme,
da diese Zulagen durch die allgemeine Verteuerung der
Lebenshaltung begründet Und keineswegs zu hoch angesetzt
seien. Der Vorstand stimmte einmütig zu, wobei noch
geltend gemacht wurde, daß es im Interesse des Gewerbe
standes liege, wenn die Kaufkraft der Konsumenten mög
lichst erhalten bleibe.

Die gleiche zustimmende Stellung nahm der Vorstand
zum Jagd- und Reblausgesetz ein, ebenso zum Gesetz
betreffend den Ladenschluß an Werktagen, bei
welchem der Referent Herr Gut. Sekretär des Gewerbe
Verbandes Zürich, nachdrücklich betonte, daß ein früherer
Ladenschluß nicht nur für die Angestellten, sondern auch
für die Ladeninhaber als große Wohltat zu betrachten sei
und sich rasch einleben werde; er bilde zugleich ein oorzüg
ltches Mittel zur Bekämpfung der Schmutzkonkurrenz. Das
Gesetz nehme sowohl auf die ländlichen als städtischen
Verhältnisse Rücksicht. An gewöhnlichen Tagen müssen
die Läden um 9 Uhr, an Samstagen, Vorabenden von
gesetzlichen Ruhetagen und an allen Werktagen im Monat
Dezember dagegen erst um 9 Uhr geschlossen sein, wobei
den Gemeinden noch eine spätere Festsetzung freigestellt sei.

Beim Gesetz über das Ausverkaufswesen hob
der Referent Herr Gut hervor, daß die Verordnung be-
treffend den unlauteren Wettbewerb infolge Entscheides
des zürcherischen Kassationsgerichtes sich nicht als aus-

reichend erwiesen habe, um dem Schwindel im Aus-

verkaufswesen abzuhelfen; die Verordnung bezieht sich

nur auf diejenigen Verkäufe, welche als wirkliche Aus-
Verkäufe bezeichnet sind. Die neue Vorlage umschreibt

deutlich, was unter Ausverkauf zu verstehen ist; sie ver-
dankt ihre Entstehung einer Anregung der zürcherischen

Kleinhandels- und Gewerbekammer und entspricht einem

dringenden Bedürfnis; sie liegt entschieden im Interesse
eines reellen Handels- und Geschäftsverkehrs und damit

nicht zuletzt in demjenigen des Konsumenten, der vor

Übervorteilung geschützt sein möchte. Auf Antrag des

Referenten wurde einstimmig beschlossen, den Sektionen
Annahme auch dieser Vorlage bestens zu empfehlen.

Die Sektionen werden vor der Delegtertenversammlnng
noch Gelegenheit bekommen, sich darüber auszusprechen,
ob sie einen bestimmten jährlichen Beilrag pro Mitglied
an das zu schaffende ständige Sekretariat zu leiste»

gewillt sind. Die voraussichtlichen jährlichen Auslagen
dürften einen Betrag von Fr. 14.000 erreichen, wenn

ganze Arbeit geleistet werden soll.

ìlelbaiMîmîeii.
Schweizer. Dachdeckermeistervervand. Die General-

Versammlung vom 29. Juli in Aarau genehmigte Jahres-
bericht und Rechnung sowie einen Antrag auf Statuten-
revision und Vorarbeiten für einen schweizerischen Preis-
tarif. Nach Anhörung eines Referates über Mißstände
im Submissionswesen wurde beschlossen, es sei bei den

allgemein gewerblichen Organisationen und Behörden da-

rauf zu dringen, daß den Grundsätzen der Muster-Tub-
missionsverordnung des schweizerischen Gewerbeoerbandes

Eingang verschafft wird. Für die besondern Verhältnisse
im Dachdeckergewerbe wird ein abgestufter Minimalprets
aufgestellt. Ferner soll die Frage der Errichtung einer

zentralen oder regionalen Berechnungsstelle geprüft werden-

HilîîtelIimgWîîî».
Die Geufer Industrie in Zürich. Die gegenwär-

tigen Ausfuhr Schwierigkeiten haben eine große Anzahl

schweizerischer Exportfabrikanten dazu geführt, dem I"'
landmarkt größere Aufmerksamkett zu schenken. So habe"

namentlich einige Genfer Häuser Verbindungen mit der

deutschen Schweiz angeknüpft, die, wie zu erwarten war,

von bestem Erfolge geklönt waren.
Ilm diese Bestrebungen zu unterstützen, hat das Ge"st

Oklieo elo I'inclu8trio beschlossen, in Zürich eine Kollektw'

ausstellung der Genfer Industrie zu organisieren,
d>

vom 15. September bis 4. November abgehalten werde

soll. Man hofft in Genfer Kreisen, durch diese Aus

stellung nicht nur die ostschweizerischen Konsumentenkce>> -

sondern auch die gerade während des Krieges sich. ^
Zürich besonders zahlreich aufhaltenden Fremden für "

Produkte der Genfer Industrie zu interessieren, die wo?

rend des Krieges eine ganz erstaunliche Entwicklung »

nommen hat.

Marktberichte.
Der Tafelglasmarkt (Mitgeteilt). Zufolge ungeA

gender Zuteilung von Kohle seitens der Regierung wun

ein großer Teil der deutschen und der böhmischen >,

glasfabriken, die jetzt für den Export nach der Schj"
hauptsächlich in Betracht kommen, geschlossen wer"
Die Hütten, welche in die Lage versetzt wurden we'

zuarbeiten, müssen die stilliegenden Betriebe für den ^
fall entschädigen. Diese Maßnahme in Verbindung
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Sftmn
«« cmhaltenben Berteuerung oder Sßohmaterialten unb
** Arbeitslöhne hat etne gans bebeutenbe ©rfjöhung ber

jfi®tglaSpreUe sur gotge gehabt. ©er plötjitche Stuf»
cSdOfl beträgt für baS SaarglaS gr. 1.50 per m", alfo
?5" ^ — bie Sîifte unb für baS böhmifdje gabriEat jirîa
,^0o/o. ®fe rücfftänbigen Aufträge foften nur noch

p Ausführung gelangen, wenn oon ben Befteßern ju
JP früher oerelnbarten greifen ein ben erhöhten ®e»

l^hungsïoften entfpreeßenber gußhtag bewißigt wirb,
in erfter Sinte ber gnlanbsbebarf gebecEt werben

"HP"* eS fraglich, ob für ben ©eport nach ber
fall fürber^in genügenbe SJteugen frei bleiben werben,
j«U§ eê ben Bemühungen 'Oer ©laSfabriEanten nicht ge»

Jj9t, oon ber Steglerung reichliche Jtohlcnjuteilung su
wngen. ®ie AuSfWjten für bie guEunft finb alfo recht

®«ntuhigenb, befonberS ba aucl) bie ©taSßütte SDßünfter,

„i ^njige genfferglaSfabriE in ber Schweis ben Betrieb
Ö'ftellt hat.

lmx bezüglich ber ©ußgläfer (©achglaS, Ornament»

^ ®piegelgla§ :c.) lauten bie Berichte ähnlich; teils
*ben bebeutenbe ißretSauffchläge oerlangt, teils über»

„Ppt feine Aufträge angenommen, wetl bie Gabrilen für
" a«ate hinaus für ben £>eereSbebarf engagiert feien.

ümcMedeties.
®öflerelbefifter IRobert fVehlutß««=W"<*} l» ß«»S<

C« (Aargau) ftarb am 14. gull im Alter oon 52 fahren,
fei«'1 "««richtige, tatfräflige Arbeit hatte ber Betftorbene
behht t^häft auS lleinen Anfängen gehoben unb auSge»

et tJù ba eS in befter Blüte ftanb, mußte

2" ber Arbeit nach fchmerer Äranlbeit.fAeiDen.
leitipv '^Intann lebte auSfchtleßltcE) feinem ©efchäft unb

HU, Mamille. 3« öffentlichen Angelegenheiten ift er

Ulm- Pfïoorgetreten. Bet feinen greun'oen unb Arbeitern
Äße i! v

f^heS, leutfeligeS SBefen, ohne gatfCt), gefehlt-
ben,^®*ben bent werEtätigen üßlanne ein gutes Anbenfen

be3 «anton« Sörhh i«
für Bautechnlfer, 3«afchtnentechntfer, ©leEtro»

Unb a *\ ®hemifer, ©tefbautechntEer, ©ifenbahnbeamte
'ober io;£l. ®a8 SBin ter fernerer beginnt am 3. DE»

'ipitet» v Aufnahmeprüfung für bte ßieu»

1. ni«« ®en ber 2 klaffe aller Abteilungen unb für bte-

fiettt. L ®^hule für Bautechnifer finbet am 1. Dftober
un Mp^Jfnmelbungen ftnb bis fpäteftenS bis sum 31. Auguft
bet gj.jr^eEtion beS ©edjnifumS ju richten. — ©l® 3ahl

TJnnehmeuben richtet fiel) unabhängig oon, bem

ßtefultat ber Aufnahmeprüfung nach ber 3atß ber freien
Blätje. — Programme Eönnen gegen oorherige ©tnfen»
bung oon 50 ©ts. oon ber SireftionSfanjlet besagen
werben.

Su6mifftoa«i»efet» Der BunDeSDahtten. ®ie@enetal»
bireEtion beantragt bem BerwaltungSrat ber BunbeS»
bahnen : 1. ©er BerwaltungSrat nimmt in juftimmenbem
Sinne Bornterl oon bem Borhaben ber ©eneralbireftion;
a) ©le aßgemeinen Bffiimmungen für bie Übernahme
unb Ausführung oon Bauarbeiten unb Sleferungen einer
ißeoißon su unterstehen, wobei bem fchmeijerifchen Bau»
melfteroeibanb ©ctegenhett gegeben werben foß, bie ein»

gereidhtett Borf'Cfßäge mit ihr su befpreChen ; b) ®ie ßlor»
men für bte ftanbhabung beS SubmiffionSroefetiS oom
14. 3Wai 1913 nadÉ) bem oorgelegten ©ntrourfe su än»

betn; 2. ©er BerwaltungSrat beauftragt bte ©eneral»
bireEtion, bie ©ingabe beS fChweiserifdhen Baumeifter»
oetbanbeS im Sinne ber oorftehenben Ausführungen ju
beantworten.

3«m BöUPcrDot l« Der ©Chweij äußert fiCh etn

gachmann, Çerr ®r. ißurpuS (Augsburg) in ber
„Bauwelt" wie folgt: „gn ber Schweis wirb ein ©efeh»
entwurf oorbereitet, ber neben Befiimmungen übet s« 9®=

währenbe Stunbungen auch etn Bauoerbot enthält,
nach welchem eS bis sum 1. ganuar 1925 unterfagt
fein foß, neue ©aftßöfe unb grembetipenfionen su er»

fteflen unb bte Bettensaßl bur^ ©rweiterungSbauten su
oetmehren. Ausnahmen oont Bauoerbot foflen oon ber
©enehmigung beS BunbeSrateS abhängig fein.

®aS Baicoerbot in ber Schweis ift oom wirlfchaft»
lißjen StanbpunEt aus bemertenSwert ; für beutfehe Ber»

bältniffe Eann etn folcï>eS nid^t in grage Eommen. ©inen
BetfuCh, ein ©ewerbe gewifferma§en auf Soften eines

anberen ©emerbeS, baS oolESmirtfChaftltch oon nicht ge«

ringer Bebeutung ift, su unterftüt3en unb s« holten, ließe

ftch unfereS ©radjtenS nur bann in aufjerorbentlichen
gäßen rechtfertigen, wenn baS etne ©ewerbe in äußerfter
ßtotlage ftch befinbet, währenb bie wirtfChaftliChe Sage
beS anberen oerhältniSmäßig gut ift, fo baß eS eine ©In»

büße leiCht ertragen Eann. Ob biefe BorauSfetjungen für
bie Schweis zutreffen, oermögen wir nicht Elar su be»

urteilen, möchten eS aber angeficf)tS ber fChlcdjten Sage
beS gefamten BaumarEteS noCh besweifein."

©lue Schul« fö« Hl« ÇoIjinDujitte ift oon ber Stabt
Sauf an ne eröffnet worben. Bor einem gahre hott«
bte waabttänbifche Çauptftabt ungefähr suo nämlichen
geil etne ähnlich® Anftalt für SßeChaniEer ins Seben ge»

rufen, ©er ©rfolg blefer Neuerung führte bie Seiter
ber Saufanner Schulen basu, ohne Bersug etne smeite
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à ^ anhaltenden Verteuerung oller Rohmaterialien und
n Arbeitslöhne hat eine ganz bedeutende Erhöhung der

Msterglaspreise zur Folge gehabt. Der plötzliche Auf-
Mag beträgt für das Saarglas Fr. 1.50 per m^, also

4g dje APe und für das böhmische Fabrikat zirka
Die rückständigen Aufträge sollen nur noch

^ Ausführung gelangen, wenn von den Bestellern zu
M früher vereinbarten Preisen ein den erhöhten Ge-
aehungskoften entsprechender Zuschlag bewilligt wird.

Da in erster Linie der Inlandsbedarf gedeckt werden
"uß, erscheint es fraglich, ob für den Export nach der

s
A'veiz sürderhtn genügende Mengen frei bleiben werden,

MZ es den Bemühungen der Glasfabrikanten nicht ge-
W, von der Regierung reichliche Kohlenzuteilung zu
langen. Die Aussichten für die Zukunft sind also recht

eunruhigend. besonders da auch die Glashütte Münster,
»,

einzige Fensterglasfabrik in der Schweiz den Betrieb
^stellt hat.

H bezüglich der Gußgläser (Dachglas, Ornament-

h Spiegelglas zx.) lauten die Berichte ähnlich; teils
kden bedeutende Preisaufschläge verlangt, teils über-

H,"Pt keine Aufträge angenommen, weil die Fabriken für
" anate hinaus für den Heeresbedarf engagiert seien.

vmchleàî.
bn»5.?6gereibestker Robert Aehlmann-Urech in Lenz-
zMAargau) starb am 14. Juli im Alter von 52 Jahren,
sei» ^ umsichtige, tatkräftige Arbeit hatte der Verstorbene

bebn» îchâft aus kleinen Anfängen gehoben und ausge-

er wu.
ìlnd nun, da es in bester Blüte stand, mußte

H'""«» aus der Arbeit nach schwerer Krankheit scheiden,

sein» ^Amann lebte ausschließlich seinem Geschäft und

à, ."Emilie. In öffentlichen Angelegenheiten ist er

<r ^.^vorgetreten. Bet seinen Freunden und Arbeitern

All° ^
frohes, leutseliges Wesen, ohne Falsch, geschätzt,

^ahren^" werktätigen Manne ein gutes Andenken

«5aäh"kum des KautonS Zürich in Winterthnr.
^chn ^le für Bautechntker. Maschtnentechniker. Elektro-

Und c-.
r, Chemiker, Ttefbautechniker, Eisenbahnbeamte

î°ber i??^' Das Wintersemester beginnt am 3. Ok-

^tr»(» < ' Die Aufnahmeprüfung für die Neu-
1. w'» en der 2 Klasse aller Abteilungen und für die-

ftgtt. w
^r Schule für Bautechntker findet am 1. Oktober

^ dth-zv "^düngen sind bis spätestens bis zum 31. August
v«r Ai^rktion des Technikums zu richten. — Die Zahl

Zunehmenden richtet sich unabhängig von, dem

Resultat der Aufnahmeprüfung nach der Zahl der freien
Plätze. — Programme können gegen vorherige Einsen-
dung von 50 Cts. von der Direktionskanzlet bezogen
werden.

SubmissionSwssen der Bundesbahnen Die General-
direktion beantragt dem Verwaltungsrat der Bundes-
bahnen: 1. Der Verwaltungsrat nimmt in zustimmendem
Sinne Vorwerk von dem Vorhaben der Generaldirektion;
a) Die allgemeinen Bestimmungen für die Übernahme
und Ausführung von Bauarbeiten und Lieferungen einer
Revision zu unterziehen, wobei dem schweizerischen Bau-
meisterverband Gelegenheit gegeben werden soll, die ein-
gereichten Vorschläge mit ihr zu besprechen; I,) Die Nor-
men für die Handhabung des Submiffionswesers vom
14. Mai 1913 nach dem vorgelegten Entwürfe zu än-
dern; 2. Der Verwaltungsrat beauftragt die General-
direktion, die Eingabe des schweizerischen Baumeister-
Verbandes im Sinne der vorstehenden Ausführungen zu
beantworten.

Zum Bauverbot in der Schweiz äußert sich ein

Fachmann, Herr Dr. H. Purpus (Augsburg) in der
„Bauwelt" wie folgt: „In der Schweiz wird ein Gesetz-

entwurf vorbereitet, der neben Bestimmungen über zu ge-
währende Stundungen auch ein Bauverbot enthält,
nach welchem es bis zum 1. Januar 1925 untersagt
sein soll, neue Gasthöfe und Fremdenpensionen zu er-
stellen und die Bettenzahl durch Erweiterungsbauten zu
vermehren. Ausnahmen vom Bauverbot sollen von der
Genehmigung des Bundesrates abhängig sein.

Das Bauverbot in der Schweiz ist vom wirtschaft-
lichen Standpunkt aus bemerkenswert; für deutsche Ver-
bältniffe kann ein solches nicht in Frage kommen. Einen
Versuch, ein Gewerbe gewissermaßen auf Kosten eines

anderen Gewerbes, das volkswirtschaftlich von nicht ge-

ringer Bedeutung ist, zu unterstützen und zu halten, ließe

sich unseres Erachtens nur dann in außerordentlichen
Fällen rechtfertigen, wenn das eine Gewerbe in äußerster
Notlage sich befindet, während die wirtschaftlich? Lage
des anderen verhältnismäßig gut ist, so daß es eine Ein-
büße leicht ertragen kann. Ob diese Voraussetzungen für
die Schweiz zutreffen, vermögen wir nicht klar zu be-

urteilen, möchten es aber angesichts der schlechten Lage
des gesamten Baumarktes noch bezweifeln."

Eine Schule für die Holzindustrie ist von der Stadt
Lausanne eröffnet worden. Vor einem Jahre hatte
die waadtländische Hauptstadt ungefähr zur nämlichen
Zeit eine ähnliche Anstatt für Mechaniker ins Leben ge-
rufen. Der Erfolg dieser Neuerung führte die Letter
der Lausanner Schulen dazu, ohne Verzug eine zweite
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